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Unterrichtung 20/296 

der Landesregierung 

Bundesratsinitiative: Entschließung des Bundesrates - „Unterneh
men von statistischen Berichtspflichten entlasten“ 

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag gem. § 7 
Abs. 2 Parlamentsinformationsgesetz (PIG). 

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus.  

Zuständiger Ausschuss: Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss 





Schleswig-Holstein
Der echte Norden

yoy Schleswig-Holstein oua 28 Der Ministerpräsident

Der Ministerpräsident | Postfach 7122 | 24171 Kiel

An die
Präsidentin des
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Frau Kristina Herbst
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel

Q November 2025

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Ne VUsk -A

die schleswig-holsteinische Landesregierung hat am 4. November 2025 beschlossen, die 
Bundesratsinitiative

Entschließung des Bundesrates - „Unternehmen von statistischen 
Berichtspflichten entlasten“

in den Bundesrat einzubringen. Anliegend übersende ich Ihnen die entsprechende 
Bundesratsdrucksache zur Unterrichtung gern. § 7 Abs. 2 Parlamentsinformationsgesetz 
(PIG).

Federführend zuständig ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus, Claus Ruhe Madsen.

Mit freundlichen Grüßen

Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel (Barrierefreier Zugang) | Telefon 0431 988 - 0
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Bundesrat Drucksache xxx/25
xx.xx.25

Antrag
des Landes Schleswig-Holstein
___________________________________________________________________

Entschließung des Bundesrates – „Unternehmen von statis-
tischen Berichtspflichten entlasten“

Der Bundesrat möge beschließen:

1. Der Bundesrat sieht mit Blick auf die zunehmend steigenden bürokratischen 
Anforderungen an Unternehmen dringenden Handlungsbedarf, um gezielt Ent-
lastungen zu schaffen.

Das Belastungsbarometer des Statistischen Bundesamtes misst die jährliche 
Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch amtliche Statistiken. Zum Stichtag 
1. Januar 2024 lag die Gesamtbelastung durch Statistikpflichten bei rund 
324 Millionen Euro.

Das Statistiksystem in Deutschland ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, klei-
nere Unternehmen weniger zu belasten als mittlere und große Unternehmen. 
So müssen beispielsweise nur Betriebe ab 50 tätigen Personen zum Monats-
bericht im Produzierenden Gewerbe berichten, zur Intrahandelsstatistik sind 
seit dem 1. Januar 2025 nur Unternehmen mit einem Import von mindestens 
3 Millionen Euro oder einem Export von mindestens 1 Millionen Euro jährlich 
verpflichtet. Durch die Anhebung von Meldeschwellen oder die Verkleinerung 
von Stichproben ist die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen im Laufe der 
Jahre gesunken. Diese Entlastungen, insbesondere zugunsten kleinerer Un-
ternehmen, sind zu begrüßen. 
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2. Zugleich ist festzustellen, dass sich die Bürokratiebelastung durch die amtli-
che Statistik zunehmend ungleich verteilt. Dies liegt auch daran, dass die Be-
lastung berichtspflichtiger Unternehmen durch neue Anforderungen im Zeitab-
lauf stetig gestiegen ist. So ist etwa für die Intrahandelsstatistik seit 2022 zu-
sätzlich bei Importen die Meldung des Ursprungslands und bei Exporten die 
Meldung der USt-ID des Einführers verpflichtend.

Es ist daher notwendig, gezielt und systematisch Entlastungsmöglichkeiten für 
berichtspflichtige Unternehmen zu prüfen. Dies gilt insbesondere für die Intra-
handelsstatistik, da sie die mit Abstand zeitaufwändigste Primärerhebung ist. 

3. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung vor diesem Hintergrund zu prüfen, 
ob zur Entlastung der berichtspflichtigen Unternehmen die Intrahandelsstatis-
tik statt monatlich künftig vierteljährlich erhoben und veröffentlicht werden 
könnte.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Daten für den Intrahandel ausschließ-
lich für statistische Zwecke erhoben werden und insbesondere der Berech-
nung der nationalen Zahlungsbilanz und des deutschen Bruttoinlandsprodukts 
dienen, die beide ebenfalls quartalsweise berechnet und veröffentlicht werden. 
Angesichts der hohen Bürokratiebelastung, die eine monatliche Erhebung der 
Intrahandelsdaten in den berichtspflichtigen Unternehmen verursacht, ist bei 
der Prüfung das Nutzerbedürfnis nach monatlichen Intrahandelsdaten kritisch 
zu hinterfragen. Vielmehr bedarf es einer belastbaren und nachvollziehbaren 
Begründung, warum vierteljährliche Daten nicht ausreichend sein sollten.

Die Bundesregierung wird gebeten, sich auf Grundlage eines positiven Prüfer-
gebnisses auf EU-Ebene für eine entsprechende Reform der Intrahandelssta-
tistik einzusetzen.

4. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, statistische Erhebungen grundsätz-
lich so zu gestalten, dass digitale und automatisierte Unternehmensmeldun-
gen möglich sind, beispielsweise indem – wie bei den unternehmensbezoge-
nen Arbeitsmarktstatistiken – hauptsächlich Daten erfragt werden, die in den 
Unternehmen digital zur Verfügung stehen. Dies fördert eine schnelle, effizien-
te und verlässliche Berichterstattung. Die bestehenden Automatisierungspo-
tenziale für weitere Statistiken müssen nun konsequent und zeitnah erschlos-
sen werden.
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5. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung ferner, bei Statistiken mit wertmäßi-
gen Meldeschwellen, die Einführung flexibler und dynamischer Schwellenwer-
te zu prüfen, um zu verhindern, dass Unternehmen nur aufgrund von Inflation 
Schwellenwerte überschreiten und berichtspflichtig werden.

6. Kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten können 
durch Stichprobenerhebungen mit statistischen Berichtspflichten belastet wer-
den, möglich sind sogar mehrfache Belastungen durch verschiedene Stichpro-
benerhebungen. Vor dem Hintergrund, dass fast 90,5 Prozent der Unterneh-
men zu keiner Statistik meldepflichtig sind, erscheint es sachgerecht, die un-
angemessene Belastung eines Unternehmens mit weniger als 50 Beschäftig-
ten durch statistische Berichtspflichten dauerhaft und rechtssicher auszu-
schließen. Der Bundesrat fordert daher eine Anpassung des Bundesstatistik-
gesetzes (BStatG) und empfiehlt § 6 Absatz 4 Satz 1 BStatG so zu ändern, 
dass ein Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten im Kalenderjahr in 
höchstens zwei Stichprobenerhebungen für Bundesstatistiken mit Auskunfts-
pflicht einbezogen werden darf.
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